
Schmerzsalbe für 
einen ST-Hebungs-
infarkt

Auf diesem Weg möchte ich einen 
Fall darstellen, der mir kürzlich 
begegnet ist. Da dieser Fall viele – 
aus meiner Sicht verbesserungswür-
dige – Einzelprobleme aufweist, die 
mir einzeln oder in Kombination in 
letzter Zeit immer wieder begegnen, 
liegt mir die Aufarbeitung des Falls 
sehr am Herzen.

Ausgangslage
Ich hatte an einem Mittwoch als nie-
dergelassener Hausarzt in einem mit-
telsächsischen Dienstbereich kassen-
ärztlichen Bereitschaftsdienst, als am 
Abend gegen 18.00 Uhr mein Handy 
klingelte. Meine Telefonnummer hatte 
sich Herr S. über die Bereitschafts-
dienstnummer 116 117 besorgt.

Fallbeschreibung
■ 82 Jahre alter Patient, alleinlebend
■ seit einer Woche Durchfall
■ neu dazugekommene Rücken-

schmerz mit Beschwerden im Lie-
gen und Sitzen

■ Ibuprofen immer wieder einge-
nommen, „würde nicht mehr 
richtig wirken“

■ pectanginöse Beschwerden und 
Luftnot verneint

Befund
■  Auslösung von Schmerzen bei 

Druck auf die paravertebrale 
Muskulatur 

Vorschlag an den Patienten
■ wegen der tagelang anhaltenden 

Diarrhoe zur schnellen Abklärung 
Einweisung in ein Krankenhaus 
empfohlen, was der Patient ab -
lehnte

Absprache mit dem Patienten
■  Gabe von Novamin und Quad-

deln mit Lidocain, Hausarztbe-
such am Folgetag

Verlauf
■  erneuter Anruf des Patienten am 

Folgetag um 18.15 Uhr
■  Rückenschmerzen hätten stark 

zugenommen, Patient bittet 

dringlich um einen erneuten 
Arztbesuch

Auf die Frage nach einer Konsulta-
tion beim Hausarzt antwortet der 
Patient, dass er eine Schmerzsalbe 
gegen die BWS-Beschwerden und 
Loperamid gegen den Durchfall 
erhalten habe.

Konsequenzen
Für mich ergaben sich drei Optionen: 
1. Notruf 112 wählen. 
Da die Notrufe in unserer Region seit 
August 2017 nur noch über die 
Großleitstelle in Chemnitz disponiert 
werden (vorher Rettungsleitstelle 
Grimma) und ich schon zahlreiche 
Negativerlebnisse seit der Zugehörig-
keit zu den neuen Leitstellen gesam-
melt hatte, bestand die Ge  fahr, dass 
der Leitstellendisponent mit aus-
schließlich Großstadterfahrungen 
dem Patienten einen Rettungswagen 
und insbesondere auch den Notarzt 
vorenthalten würde und ihn an den 
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 
verweisen würde.  Rückenschmerzen 
sind ja nur was für den Arzt vom KV-
Dienst.

2. Kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst unter der Nummer 116117 
informieren. 
Dieser ist erst ab 19 Uhr besetzt. Bis 
ein Hausbesuch erfolgen könnte, 
würden unter Umständen Stunden 
vergehen.

3. Obwohl nicht mehr im Dienst, 
selbst vorbei schauen.
Ich wählte die 3. Option, da das 
Beschwerdebild des Patienten mit 
der Reaktion des Hausarztes aus 
meiner Sicht nicht übereinstimmte.

Bei dem erneuten Hausbesuch be -
richtete der Patient, dass der Haus-
arzt eine Krankenhauseinweisung 
nicht für erforderlich hielt. Bei der 
klinischen Untersuchung fanden sich 
deutliche Rasselgeräusche über der 
gesamten Lunge. Daraufhin rief ich 
die Leitstelle unter 112 an. Der Leit-
stellendisponent schickte einen RTW. 
Nach Eintreffen des RTW, der über 
ein 12-Kanal-EKG-Gerät verfügt, er -
gab das abgeleitete EKG eine deutli-
che ST-Hebung in II/III, avF, ST Sen-
kung in V1 und V2. 

Da sich das nächste Herzzentrum in 
60 Kilometer Entfernung befand, ich 
in Zivil war und keine BTM bei mir 
führte, forderte ich einen Notarzt zur 
Patientenbegleitung an. Der Dispo-
nent fragte ironisch nach, ob wir 
nicht allein zu Recht kämen. Dann 
war das Telefonat unterbrochen. 
Um es abzukürzen: Da die Alarmie-
rung des Notarztes nicht erfolgt war, 
entschloss ich mich, den Patienten 
selbst in die Großstadtklinik zu be -
gleiten. 
Dann versuchte ich Herrn S. im Herz-
zentrum anzumelden. Da hörte ich 
von dem ärztlichen Kollegen aus 
dem Herzzentrum dass das Herzzen-
trum „abgemeldet“ sei und keine 
Patienten aufnehmen könne. Er 
fragte mich, ob ich eine andere Kli-
nik finden könnte. Ich erinnerte 
nochmals, dass es sich um einen 
Patienten mit STEMI handelt und das 
Herzzentrum immerhin über ein 
Herzkatheterlabor verfüge. 
Auf der Fahrt zeigten sich dann be -
reits gehäuft ventrikuläre Extrasysto-
len. Dennoch konnten wir Herrn  
S. problemlos am Zielkrankenhaus 
übergeben.
Im Katheterlabor bestätigte sich ein 
höchstgradig verengtes Koronarge-
fäß, das durch die sofortige Interven-
tion wieder eröffnet werden konnte. 

Was lief schief?
1. Der Hausarzt hat die Beschwerden 
des Patienten nicht ernst genommen. 
Es herrscht unter niedergelassenen 
Ärzten mittlerweile eine zuneh-
mende Regressangst gegenüber der 
Kassenärztlichen Vereinigung, da 
wegen „unnötig“ ausgestellter Ein-
weisungsscheine eine erhebliche 
Geldstrafe drohen könne. 

2. Die Abstimmung mit der Leitstelle 
war problematisch. 
Die Etablierung von Großleitstellen 
hat neben ihren Vorteilen auch viele 
– sogar sehr viele – Schattenseiten, 
mit denen man sich mal beschäftig-
ten sollte. Wir erleben demotivierte 
Großstadt-Disponenten oder „abge-
klärte“ Disponenten, die in ihrem 
Leben wohl schon alles erlebt haben, 
wenn man diese stoische Gelassen-
heit und Ironie an den Telefonhörern 
erlebt. Auf der anderen Seite geben 
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jedoch mittlerweile nur noch Rech-
ner taktische Entscheidungen zum 
Einsatz von Rettungsmitteln vor, die 
nicht nachvollziehbar sind. Auch 
Leitstellendisponenten arbeiten unter 
sehr hohem politischen Druck. Ihnen 
drohen Kritiken und Sanktionen 
durch ihre Vorgesetzten oder sie 
müssen Stellungnahmen abgeben, 
wenn sie andere, eigene Entschei-
dungen treffen als die, die der Com-
puter vorschlägt. Stupides Abarbei-
ten von Rechnerempfehlungen sollte 
durch aktives Denken in den Leitstel-
len ersetzt werden. 
Zurzeit verlängern sich die Rettungs-
zeiten. Hilfsfristen werden nur zu 
einem geringeren Prozentsatz einge-
halten. RTW stehen für Folgeein-
sätze erst sehr verzögert wieder zur 
Verfügung. Der Verschleiß der Fahr-
zeuge nimmt mehr und mehr zu. Es 
fehlen Ortskenntnisse seitens der 
Disponenten in den ländlichen Ret-
tungsdienstbereichen. Erfahrungen, 
die man bei Rettungsdiensteinsätzen 
in Großstädten gesammelt hat, kann 
man nicht 1:1 aufs Land übertragen. 
Längere Anfahrtswege müssen be -
rücksichtigt werden. Nicht jeder Pati-
ent der die 112 ruft, leidet nur an 
einer Lapalie, auch wenn das die Ein-
satzdichte in den Großstädten erah-
nen lässt. Auf dem Land reicht es oft 

nicht, erst mal nur den Rettungswa-
gen ohne Notarzt loszuschicken.
Zu Patienten mit schweren Luftnot-
fällen werden nur noch RTW ohne 
Notarzt geschickt, wenn die Be  -
schwerden schon einige Tage beste-
hen. Es wird nicht mehr mit den im 
Einsatz befindlichen Rettungsdienst-
Kollegen Rücksprache gehalten. Es 
wird nicht mehr nachgefragt, ob ein 
Notarzt für einen eventuellen Folge-
einsatz abkömmlich ist. Die Ret-
tungskräfte auf den Fahrzeugen wer-
den dadurch demotiviert. Notärzte 
sind frustriert über fehlende Einfluss-
nahme-Möglichkeiten. Krankenhäu-
ser melden sich regelmäßig ab.

3. Das Herzzentrum hat sich abge-
meldet.
Liebe Krankenhausgeschäftsführer, 
Chefärzte und Politiker: Für Notärzte, 
die mit Patienten mit ernst zu neh-
menden lebensbedrohlichen Krank-
heitsbildern unterwegs sind und froh 
sind, wenn sie den Patienten lebend 
ins ausgewählte Krankenhaus be -
kommen, ist die Aussage „wir sind 
abgemeldet und können nichts auf-
nehmen“ eine ganz unpassende 
Antwort. So kann man sich sicherlich 
vor einer Überlastung von Betten 
schützen, jedoch erinnere ich daran, 
dass jedes Krankenhaus auch einen 

Versorgungsauftrag hat. Und jeder-
zeit ist in einem Krankenhaus sicher-
zustellen, dass die Akutversorgung 
instabiler Patienten gewährleistet ist. 
Einzige Ausnahmen sind die Aktivie-
rung des Krankenhausalarmplanes 
beziehungsweise eine Großscha-
denslage mit einem Massenanfall 
geschädigter Patienten. 

4. Verfügbarkeit des KV-Dienstes
Die Idee, zunehmend Einsätze auf 
den KV-Dienst abzuwälzen, bringt 
aus meiner Sicht nichts, da bei der 
Zunahme der Multimorbiditäten von 
Patienten mehr als nur ein Stethos-
kop erforderlich ist, um ernste 
Krankheiten zu erkennen. Somit ver-
lagert man die Probleme nur in eine 
andere Zuständigkeit. Außerdem 
sind vielfach im KV-Dienst Ärzte aus 
Fachrichtungen „zwangsverpflich-
tet“, die nur bedingt über ausrei-
chende allgemeinmedizinische Erfah-
rungen verfügen. Eine grundlegende 
Neuregelung der Bereitschafts-
dienste erscheint dringend notwen-
dig zu sein, um auch die überquel-
lenden Notfallambulanzen zu entlas-
ten. 
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